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Betreff:   
Realisierung der Bahnüberführung Deichstraße 
 
Sachverhalt: 
 
Die Entwurfsplanungen für das Projekt „Bahnüberführung Deichstraße“ sind schon seit 
längerer Zeit im Wesentlichen abgeschlossen, der Planfeststellungsbeschluss ist 
rechtskräftig. 
 
Bereits im Mai 2011 wurde mit der DB Netz AG die Eisenbahnkreuzungsvereinbarung 
abgeschlossen. 
 
Diese ist bisher allerdings noch nicht vom Bundesverkehrsministerium genehmigt, es steht 
sogar zu befürchten, dass eine Genehmigung erst spät in der zweiten Jahres-hälfte erreicht 
werden kann. 
Vorab ist zunächst die fachtechnische Stellungnahme des Eisenbahnbundesamtes (EBA) 
einzuholen. Dort hat die Vereinbarung auch bereits zur Stellungnahme vorgelegen, ist jedoch 
an die DB zurückgegeben worden mit dem Hinweis, die Maßnahme noch einmal auf weitere 
geplante Maßnahmen allein im Bereich des Bahnhofes Sande zu überprüfen. Diese 
Prüfungen scheinen nunmehr zum Abschluss gekommen zu sein.  
 
Weiter wurde in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass das von der Firma Intersero 
(vormals Jadestahl) betriebene Kommunalgleis in den bisherigen Planungen nicht aus-
reichend berücksichtigt wurde.  
Dieses ist mittlerweile nachgeholt worden, hierzu hat es Abstimmungsgespräche mit der 
Landeseisenbahnanstalt (LEA) gegeben. Das Kommunalgleis wird künftig durch eine Licht-
signalanlage gesichert. Hierzu läuft derzeit ein Verfahren dahingehend, dass der Planfest-
stellungsbeschluss entsprechend erweitert wird. 
 
Nach Aussage der DB Netz AG soll von daher der EBA in Kürze wieder die Vereinbarung zur 
fachtechnischen Stellungnahme vorgelegt werden. Anschließend ist dann die offizielle 
Genehmigung durch das Bundesverkehrsministerium erforderlich, wo festgestellt wird, ob die 
gesamte Maßnahme als „Kreuzungsmaßnahme nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz“ 
abgewickelt werden kann. 
 
Die Gesamtkosten für die Maßnahme betragen nach bisherigem Stand rd. 7,2 Mio. €, wovon 
Bund, DB und Gemeinde jeweils 1/3 (rd. 2.4 Mio. €) zu tragen haben. 
Für die Gemeinde kann hierfür ein Zuschuss in Höhe von 75 % nach dem Entflechtungs-
gesetz erreicht werden. Dieser wurde in der Zwischenzeit beantragt, es liegt ein Bescheid 
vor, dass das Vorhaben in das Jahresbauprogramm 2012 aufgenommen wurde.  
 
 



Gleichwohl bleibt hier zu berücksichtigen, dass der Zuschuss lediglich über mehrere Jahre 
(ca. 5 – 6 Jahre) anteilig ausgezahlt werden kann, so dass die Gemeinde hier in Vorleistung 
treten muss. 
 
Auch in Absprache mit der DB Netz AG ist geplant, die Maßnahme im Wesentlichen in den 
Jahren 2013 und 2014 durchzuführen und bis dahin auch zum Abschluss gebracht zu haben.  
 
Von daher stellt sich die Frage, ob die Maßnahme – auch unter Berücksichtigung der 
derzeitigen Haushaltssituation -in diesem Jahr bereits begonnen werden soll. 
Hierbei bleibt zu berücksichtigen, dass ein vorzeitiger Baubeginn vor der offiziellen 
Genehmigung durch das Bundesverkehrsministerium grundsätzlich unschädlich ist.  
 
Gleichwohl können die finanziellen Beteiligungen der DB und auch des Bundes erst 
abgerufen werden, wenn diese Genehmigung auch tatsächlich erteilt wurde. Aus vorge-
nannten Gründen ist von daher mit einer Kostenbeteiligung dieser Stellen erst ab dem Jahr 
2013 zu rechnen, auch ein Zuschuss nach dem Entflechtungsgesetz wird im Jahr 2012 nur 
zu einem sehr geringen Teil zu erreichen sein. Das bedeutet, dass die Gemeinde für alle in 
diesem Jahr beauftragten Leistungen in Vorleistung treten müsste. 
 
Nach Rücksprache mit dem Planungsbüro wird von dort aus dringend empfohlen, im Jahr 
2012 bereits folgende, vorbereitende Maßnahmen durchzuführen, um die 
Gesamtmaßnahme tatsächlich im Jahr 2014 abschließen zu können: 
 

• Umlegung des Schmutzwasserpumpwerkes 
  Bahnhofstraße/Elektronikring    netto 150.000,00 € 

• Gebäudeabriss/-rückbau      ca.   50.000,00 € 
• weitergehende Untersuchungen (Kamerabe- 

fahrung etc)       ca.    20.000,00 € 
 
Darüber hinaus sollten bzw. müssten auch die Leistungsverzeichnisse für die Gesamt-
baumaßnahme bereits in diesem Jahr erstellt werden, um die Maßnahme im nächsten Jahr 
auszuschreiben und beginnen zu können.  
Auch hierfür sind neben den Planungskosten weitere Genehmigungen etc. einzuholen, so 
dass mit weiteren Planungs- bzw. Nebenkosten in Höhe von rd. 150.000,00 € gerechnet 
werden müsste. 
 
Um diese Arbeiten tatsächlich in diesem Jahr „anzuschieben“ bzw. durchführen zu können, 
müssten rd. 400.000,00 € in den Haushalt eingestellt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Im Rahmen der Haushaltsberatungen ist darüber zu entscheiden, ob zur Durchführung 
vorbereitender Arbeiten für das Projekt „Bahnüberführung Deichstraße“ eine Summe in Höhe 
von 400.000,00 € in den Haushalt eingestellt wird. 
 
 
 
 
 
 
Oltmann   Wesselmann 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 


